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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Tir 1989 §44 Abs1;

BauO Tir 1989 §44 Abs3;

BauRallg;

Rechtssatz

Wenn auch § 44 Abs 3 Tir BauO 1989 keine ausdrückliche Regelung dahingehend tri;t, wem der Auftrag, eine bauliche

Anlage abzutragen, zu erteilen sei, so kommt für die Erteilung eines baupolizeilichen Auftrages doch primär der

Eigentümer einer baulichen Anlage (vgl § 44 Abs 1 Tir BauO 1989) in Betracht, also derjenige, der der Baubehörde

gegenüber für den Zustand der Anlage verantwortlich ist und gegen den ein baupolizeilicher Beseitigungsauftrag auch

vollstreckt werden kann.

Schlagworte

Baurecht Baubefehl Polizeibefehl baupolizeilicher Auftrag
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